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Third Parties

• „third parties“ sind all jene Organisationen, die nicht 
Partner im Projekt sind (haben GA nicht unterzeichnet)

– dürfen grds. keine Projektarbeiten ausführen

Dritte dürfen im Ausnahmefall Projektarbeiten 
durchführen, wenn dies mit der Kommission 
ausgehandelt und in Annex I angegeben wurde

• die Dritten, die Aufgaben, ein Kostenvoranschlag und 
die dem Projekt zugewiesenen Ressourcen Dritter sind 
anzugeben
• Subunternehmer (Subcontractor)
• mit dem Partner verbundene Dritte

(„third parties“ mit der Spezialklausel Nr. 10)
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Ist möglich wenn:
• Subcontractor einen begrenzten Teil des Projektes 

ausführt (kein „core part“)

• Rechte und Pflichten des Projektteilnehmers 
bezüglich „background“ und „foreground“ nicht 
beeinträchtigt werden

• best price-quality sowie Transparenz und Gleich-
behandlung bei der Auswahl soll gewährleistet sein

• mind. 3 Angebote einholen

Subcontracting
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• Subcontracting-Kosten sind direkte Kosten beim 
Projektpartner

• Bereits bestehende Rahmenverträge zw. 
Projektpartner und SubunternehmerIn sind zulässig!

• Unteraufträge zwischen Projektpartnern (im 
Konsortium) sind nicht erlaubt!

Koordination:
in Artikel II.2. GA genannte Tätigkeiten

kein Subcontracting möglich!

Subcontracting
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„Minor tasks“ (II.7.3 GA)

• Projekttätigkeiten die nicht in Annex I beschrieben, 
aber für Implementierung notwendig sind

• geringe Bedeutung (kleine Geldbeträge) 
• z.B. Organisation eines Raumes, Catering für ein 

Meeting, Druck von Broschüren usw.

• müssen unter Subcontracting im Form C abgerechnet 
werden

Subcontracting von Minor Tasks
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Third Party (S.c. Nr. 10) 

mit dem Partner verbundene Dritte
• „third parties“, die der Spezialklausel Nr. 10 unterliegen
• nur Dritte, die dieser Bedingung unterliegen, dürfen 

Arbeiten im Projekt ausführen und können die Kosten 
dafür geltend machen (eigenes Form C)

• „verbunden“: es besteht eine formelle Beziehung 
zwischen dem Dritten und dem Partner
• Beziehung ist nicht auf GA begrenzt – wurde nicht für 

GA ins Leben gerufen (über das Projekt hinaus 
geltend, hat bereits davor bestanden)

• formelle externe Anerkennung (Vereinigung und 
Mitglieder, verbundene Unternehmen, Holdings, etc.)
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Maximale EU-Zuwendung

• Artikel 5 des Core Agreement des Grant 
Agreement beschreibt die maximale EU-
Zuwendung

• alles, was über diesen Betrag hinausgeht, von der 
Kommission NICHT erstattet
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Maximale EU-Zuwendung

Beinhaltet…

Prefinancing (wird nach in Krafttreten des Vertrages 
überwiesen, beinhaltet auch Betrag für Garantiefonds, 
Höhe in Art. 6 des Core Agreement festgelegt)

Interim payment (für Projekte mit mehr als einer 
Reportingperiode; Kosten basierend auf den Kosten des 
Form C (Financial Statement) werden ausbezahlt)

Retention 10 % (Betrag von Prefinancing + „interim 
payments“ darf 90 % der max. EU-Förderung nie 
übersteigen)
Final payment (Abschlusszahlung, am Ende des Projekts)
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Prefinancing I

• 7. RP – eine Vorfinanzierung zu Beginn des 
Projekts

• Innerhalb von 45 Tagen nach Inkrafttreten des 
Grant Agreement (Fördervertrag) von der 
Kommission an den Koordinator ausbezahlt

• Koordinator verteilt im Konsortium (Basis: CA)

• grds. 160% der durchschnittlichen Förderung pro 
Periode – soll einen positiven Cash-Flow im Projekt 
gewährleisten
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Prefinancing II

• bei besonders hohen Anfangsinvestitionen/ 
geringen Ausgaben zu Beginn kann es anders 
vereinbart werden

• bei Projekten bis zu zwei Berichtszeiträumen 
kann man 60-80 % der Gesamtsumme als 
Prefinancing vereinbaren

• bleibt bis Ende des Projekts Eigentum der 
Gemeinschaft – bis zum Final Payment
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Garantiefonds

• zu Beginn des Projektes werden 5% der maximalen 
EG-Zuwendung in den Garantiefonds einbezahlt

• Teil des Prefinancing – wird nicht an den 
Koordinator sondern direkt in den Fonds einbezahlt

• soll etwaige Verluste in den Projekten abdecken

• ersetzt die „kollektive finanzielle Haftung“
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Zwischenzahlungen (Interim 
Payments)

• erfolgen jeweils innerhalb von 105 Tagen nach 
Eingang der Berichte bei der Kommission 
(nach Genehmigung der Zwischenberichte)

• werden auf Basis der genehmigten 
erstattungsfähigen Kosten und der 
Förderhöchstgrenzen (50%, 75%, 100%) 
berechnet
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Retention

• Einbehaltung von 10% der gesamten EU-
Zuwendung durch die Kommission

• es werden während des Projekts maximal 90% der 
maximalen Zuwendung ausbezahlt

• die restlichen 10% werden mit der 
Abschlusszahlung, dem Final Payment ausbezahlt 
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Final Payment (Abschlusszahlung)

• innerhalb von 105 Tagen nach Eingang des 
Abschlussberichtes bei der Kommission 
(nach Genehmigung des Final Report)

• Differenz zwischen der maximalen EG-
Zuwendung und den bereits geleisteten 
Beträgen 

• Kommission weist den Garantiefonds zur 
Freigabe des Beitrags an
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Projektdauer: 3 Jahre; Maximaler EU Beitrag: € 3.000.000

Periode Prefinancing insg. von EU gezahlt     
0 € 1.600.000 € 1.600.000

Achtung: Retention 10%

Project Cash Flow

5% an GF - gelten 
als ausbezahlt1 (accepted Funding) Interim payment P1                                    .

€ 1.000.000 € 1.000.000 € 2.600.000

2 (accepted Funding) Interim payment P2                                    .
€ 800.000 € 100.000 € 2.700.000

3 (accepted Funding) Final Payment .
€ 1.200.000 € 300.000 € 3.000.000

10% von 
€ 3.000.000
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• Entstehen ab der Auszahlung des Prefinancing beim 
Koordinator

• Bankkonto des Koordinators muss Ermittlung der 
Zinsen erlauben

• Zinsen (von EU-Zahlungen) bei Projektteilnehmern 
müssen nicht gemeldet werden 

• Regeln betreffend Zinsen gelten erst ab einem 
Prefinancing von EUR 50.000 und nicht für 
Zwischenzahlungen

• Zinsen sind in jedem Financial Statement (Form C) des 
Koordinators bekannt zu geben; werden mit den EU-
Zahlungen gegenverrechnet

Zinserträge
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• Budget Transfer zwischen den Aktivitäten und den 
Projektteilnehmern ist erlaubt (Artikel 5.2 GA) 
(keine Vertragsänderung/Amendment notwendig)

• Arbeit muss aber wie in GA (Annex I) festgelegt ausgeführt 
werden

• Bei Transfer mit möglicher Auswirkung:
• Abstimmung (schriftlich) mit PO (zB. per E-Mail)

• Vertragsänderung notwendig wenn Budget Transfer eine
signifikante Änderung des Annex I (DoW) ergibt

• signifikant = wenn technische Arbeit tangiert wird

Budget Transfer

! unterschiedliche Aktivitäten und Förderhöhen sind zu 
berücksichtigen !
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• Subcontractor darf nur einen begrenzten Teil des 
Projekts ausführen (kein „core part“) –
„third parties“ mit der S.c. Nr. 10 können 
Projektarbeiten ausführen

• Prefinancing bleibt bis zum final payment
Eigentum der KOM – Zinsen des Prefinancing auf 
dem Koordinatorenkonto müssen im Form C
angegeben werden

• Budget Transfer zwischen Aktivitäten und  
Teilnehmern ist möglich

Take home messages
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Informationen

http://rp7.ffg.at
http://rp7.ffg.at/rp7_recht_und_finanzen

Guide to Financial Issues (Version vom 2. April 2009)
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/Financial_Guide_020409.pdf

Finanzleitfaden deutsch
http://rp7.ffg.at/finanzleitfaden
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KONTAKT:

Mag. Martin Baumgartner
FFG Europäische und Internationale Programme
Tel: +43 (0)5 7755 – 4008
martin.baumgartner@ffg.at

Mag. Carla Chibidziura
FFG Europäische und Internationale Programme
Tel: +43 (0)5 7755 – 4009
carla.chibidziura@ffg.at
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